
Zusammenarbeit Polizei – kommunale Ordnungsbehörde Formen, 
Verfahren, Grenzen

In den meisten Bundesländern sind die Ordnungsbehörden und die Polizei nebeneinander für die Feststellung

und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig. Im Bereich der Gefahrenabwehr wird die Polizei jedoch

nur tätig, soweit die Abwehr der Gefahren durch die Ordnungsbehörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich

erscheint. Dennoch stellt die sog. Eilzuständigkeit der Polizei ein wichtiges Element der Gefahrenabwehr dar.

In der Praxis können durch eine verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt im Bereich der

öffentlichen Sicherheit Vorteile erzielt werden, die es zu nutzen gilt. Das Seminar vermittelt hierzu die

Grundkenntnisse und gibt praktische Ratschläge.

Schwerpunkte

1.    Zuständigkeiten der Polizei- und der Ordnungsbehörde

2.    Befugnisse der Polizei- und der Ordnungsbehörde

3.    Probleme bei der Wahrnehmung der Zuständigkeiten und bei der Umsetzung der Befugnisse der Polizei-

und Ordnungsbehörde

4.    Kooperationsformen der Polizei- und der Ordnungsbehörde wie gemeinsames Bürgerbüro, gemeinsame

Präventivstreifen, gemeinsame Einsätze

5.    Amts- und Vollzugshilfe durch die Polizei

6.    Aktuellen Rechtsprechung

7.    Praktische Fälle, z. B:

– gemeinsame Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen

– subsidiäres Einschreiten der Polizei 

– gefahrenabwehrrechtliche Verfügungen

8.    Erfahrungsaustausch und Fragen der Teilnehmenden

 

Preis

185.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Polizeidirektor Steven Bahl, seit fünf Jahren Dozent von BITEG-Seminaren

Seminarteilnehmende

Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, Rechtsamt, Kommunalaufsicht, kommunale Abgeordnete

Ort und Datum

Hotel Loccumer Hof, Kurt-Schumacher-Straße 14/16, 30159, Hannover

14-07-2020 (09:00 - 16:00 Uhr)

BITEG


